
 

Diese Zweitwohnungssteuersatzung wurde im gerichtlichen Verfahren 

im Hinblick auf die Bemessungsgrundlage (§ 4 Steuermaßstab) als 

rechtswidrig erkannt. Eine übergangsweise Anwendbarkeit wurde mit 

Urteil vom 27.11.2019 verneint (BVerwG 9 C 3.19). 

Die Gemeinde Friedrichskoog, wie auch weitere  Kommunen in 

Schleswig-Holstein, erarbeiten zurzeit eine neue Satzung mit einer 

neuen Berechnungsgrundlage. 

Weitere Informationen können dem Informationsblatt zur Änderung der 

Zweitwohnungssteuer auf nachfolgendem Link unter Steuern und 

Abgaben entnommen werden. 

https://www.amt-marne-nordsee.de/buergerservice/formulare/ 
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